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1 . Einleitung

Der gegenständliche Leitfaden zum Umgang mit dem Thema Lärm bei

Wohnbaulandwidmungen dient der Klarstellung und näheren Definition

der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben .

Der Leitfaden soll als Hilfestellung zur Einordnung einzelner

Widmungsfälle in die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen des

NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014 ) und in die Aus-

nahmen nach den Bestimmungen zu der ĂVerordnungüber die

Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwid -

mungen ñLGBl 8000 / 4 (in weiterer Folge kurz ĂVOzum äquivalenten

Dauerschallpegelñ)dienen .

Die getroffenen Definitionen und vorgeschlagenen Vorgangsweisen im

Leitfaden wurden auf Grundlage der rechtlichen und fachlichen

Vorgaben der Abteilung Bau - und Raumordnungsrecht , der Abteilung

Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten, der Abteilung

Allgemeiner Baudienst sowie der Abteilung Anlagentechnik erarbeitet .

Da die Behandlung des Themas Lärm bei Baulandwidmungen in einer

Vielzahl von unterschiedlichen Fällen auftreten kann, ist es nicht

möglich, im gegenständlichen Leitfaden alle Fälle abzubilden . Daher

werden die Grundlagen und methodischen Ansätze zur selbst -

ständigen , fachlichen Aufarbeitung von Widmungsfällen dargestellt .

Generell wird angemerkt, dass das Thema Lärm aus raumordnungs -

fachlicher Sicht immer so behandelt werden soll, dass ein best -

möglicher Schutz der Widmungsflächen erreicht wird .
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2 . Allgemeines

2 .1 . Struktur des Leitfadens

Im Leitfaden werden in einem ersten Schritt Widmungsfälle mit unter -

schiedlichen gesetzlichen Vorgaben voneinander abgegrenzt .

Č Ein Überblick über die Abgrenzung der Widmungsfälle findet sich in

Kapitel 2.3.

Als Grundlage für die fachliche Bearbeitung der einzelnen Widmungs -

fälle im Zusammenhang mit dem Thema Lärm werden in einem weite -

ren Schritt im Leitfaden die einzelnen Begriffe aus dem NÖ ROG 2014

und der VO zum äquivalenten Dauerschallpegel aus fachlicher und

rechtlicher Sicht definiert . Die definierten Begriffe werden im Text

kursiv dargestellt .

Č Die entsprechenden Begriffsdefinitionen finden sich in den Kapiteln

5.1.2. und 5.2.2.

Darauf aufbauend, werden die fachlichen und rechtlichen Rahmenbe -

dingungen der unterschiedlichen Widmungsfälle beschrieben und die

einzelnen Widmungsfälle anhand von Beispielen näher erläutert .

Č Die genauen Beschreibungen der einzelnen Widmungsfälle finden

sich in Kapitel 3.

Als Grundlage für die fachliche Aufarbeitung einzelner Nachweise zum

Thema Lärm wurden zusätzlich Dokumentationshilfen und Beispiele

für Formulierungen erstellt .

Č Die genauen Beschreibungen zu den einzelnen methodischen

Vorgaben finden sich in Kapitel 4.



- 7 -

Um häufige Wiederholungen und inhaltliche Überschneidungen im

vorliegenden Leitfaden zu vermeiden, wurden die rechtlichen Rahmen -

bedingungen (Rechtsbezüge NÖ ROG 2014 , VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel) und relevante Informationsgrundlagen zum Thema

Lärm im Anhang zusammengefasst . Bei Bedarf können dort

entsprechende Informationen nachgelesen werden .

Č Die relevanten Auszüge aus den Gesetzen finden sich in den

Kapiteln 5.1. und 5.2., weitere Grundlagen und Informationen

rund um das Thema Lärm finden sich in Kapitel 5.3.
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2 .2 . Aufbau des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden ĂLªrmbei Wohnbaulandwidmungenñruht

auf den drei folgenden inhaltlichen Säulen :

1. SÄULE ï Prüfabfolge zur Ermittlung des betroffenen Wid -

mungsfalls

Die derzeit geltenden rechtlichen Regelungen beinhalten eine Reihe

von Ausnahmen und speziellen Detailforderungen . Daher ist es im

ersten Schritt wichtig, genau zu eruieren, welcher Widmungsfall

gerade zur Bearbeitung vorliegt . Eine Prüfabfolge zur Bestimmung

des betroffenen Widmungsfalls findet sich in Kapitel 2.3.

2 . SÄULE ï Anleitung zur Bearbeitung des betroffenen Wid -

mungsfalls

Sobald geklärt wurde, welcher Widmungsfall vorliegt, können die

jeweils erforderlichen Planungsschritte für die konkrete Bearbeitung

erfolgen . In Kapitel 3 finden sich Beispiele zur Vorgehensweise für die

unterschiedlichen Widmungsfälle (Rahmenbedingungen , Nachweise,

Lösungen) in übersichtlicher Tabellenform .

3 . SÄULE ïArbeitshilfen

Zur Bearbeitung der notwendigen Nachweise des betroffenen Wid -

mungsfalls finden sich in Kapitel 4 Erläuterungen und Dokumentati -

onshilfen .
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Abbildung nächste Seite :

Prüfungsabfolge bezüglich Lärmpro -

blemen bei der Widmung Wohnbau -

land

2 .3 . Klärung der Ausgangsfrage : Welcher Widmungsfall liegt

vor?

Die Regelungen zur Berücksichtigung des Lärmschutzes bei Bauland -

widmungen sind in Niederösterreich sowohl im NÖ Raumord -

nungsgesetz 2014 selbst (§ 14 Abs.2 Z.18 ), als auch in einer eigenen

Verordnung geregelt (ĂVerordnungüber die Bestimmung des

äquivalenten Dauerschallpegels bei BaulandwidmungenñLGBl 8000 / 4,

in weiterer Folge als ĂVOzum äquivalenter Dauerschallpegelñ

bezeichnet) .

Diese beiden Bestimmungen enthalten eine Reihe von Ausnahme -

regelungen bzw . Verpflichtungen , wie etwa das Vorlegen konkreter

Nachweise oder die Umsetzung bzw . Sicherstellung begleitender

technischer Maßnahmen . Daher ist im Einzelfall nicht immer auf den

ersten Blick klar, wie die Regelungen bei einem konkreten Fall genau

wirksam werden .

Um hier Klarheit zu gewinnen, sollen daher im Folgenden anhand

einer Prüfungsabfolge im Zuge einer Widmungsänderung in einem

lärmbelasteten Gebiet geklärt werden, welcher Widmungsfall genau

vorliegt . Diese Klärung ist deshalb notwendig, weil im Anschluss der

zutreffende Widmungsfall im Kapitel 4 ausgewählt werden kann . Dort

wird dann die genaue Vorgangsweise im Einzelnen erklärt .
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3. Vorgehensweise bei d en möglichen Widmungsfällen

Auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben des NÖ ROG 2014 und der

VO zum äquivalenten Dauerschallpegel können fünf unterschiedliche

Widmungsfälle abgegrenzt werden .

3 .1 . ĂERSTWIDMUNGVON BAULANDñ
nach den Bestimmungen des ROG (§14 Abs.2 Z. 18 )

üWidmung (von Grünland oder Verkehrsfläche in Bauland) in Berei -

chen von Lärmwerten über den Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum

äquivalenten Dauerschallpegel

üohne Ausnahmen nach §3 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

ünach den Bestimmungen des § 14 Ziff 18 des NÖ ROG

3 .2 . ĂUMWIDMUNGVON EINER BAULANDWIDMUNGSART IN

EINE ANDEREñ
in Anlehnung an die Bestimmungen des ROG (§14 Abs.2 Z. 18 )

üWidmung (von einer Baulandwidmungsart in Wohnbauland) in

Bereichen von Lärmwerten über den Lärmhöchstwerten nach §2 VO

zum äquivalenten Dauerschallpegel

üohne Ausnahmen nach §3 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

ü in Anlehnung an die Bestimmungen des §14 Abs.2 Z. 18 des NÖ

ROG

3 .3 . ĂAUSNAHMEBESONDERES ÖFFENTLICHES INTERESSEñ

üWidmung in Bereichen von Lärmwerten über den Lärmhöchstwerten

nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

üAusnahme nach § 3 Abs.5 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

üĂRichtwerte zum vorbeugenden Gesundheitsschutz ñsind zu berück -

sichtigen



- 12 -

3 .4 . ĂAUSNAHMESCHIENENVERKEHRSBONUS ñ

üWidmung in Bereichen von um 5 dB(A) erhöhten Lärmwerten über

den Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschall -

pegel

üAusnahme nach §3 Abs. 3 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

ü Immissionen werden hauptsächlich durch Schienenverkehr verur -

sacht

3 .5 . ĂAUSNAHMEBEBAUUNGSPLANBONUSñ

üWidmung in Bereichen von um 5 dB(A) erhöhten Lärmwerten über

den Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschall -

pegel

üAusnahme nach §3 Abs. 4 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel

übei speziellen Festlegungen im Bebauungsplan



- 13 -

3 .1 . Widmungsfall ĂErstwidmungvon Baulandñ

3 .1 .1 . Rahmenbedingungen

Die Anwendung dieser Bestimmung (§3 VO zum äquivalenten Dauerschall -

pegel nach den Bestimmungen von §14 Abs.2 Z.18 NÖ ROG) erfolgt unter

folgenden Rahmenbedingungen :

üDer äquivalente Dauerschallpegel auf der Widmungsfläche übersteigt die

zulässigen Lärmhöchstwerte nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschall -

pegel .

üEs handelt sich um eine ĂErstwidmung von Bauland ñ(in Form von Wohn -

bauland ) .

üEs kann keine Ausnahmebestimmung nach §3 VO zum äquivalenten Dau -

erschallpegel angewendet werden .

üEs sind Ăkeine besser geeigneten Flächenñfür denselben Widmungszweck

verfügbar .

Es ist ein Lärmschutzprojekt zu erstellen . Die Errichtung von Lärmschutz -

wänden ist nur dann zulässig, wenn der Lärmschutz nicht auch durch optisch

besser geeignete Maßnahmen erzielt werden kann .

3 .1 .2 . Notwendige Voraussetzungen

Beim Widmungsfall ĂErstwidmung von Bauland ñsind im Zuge einer Umwid -

mung folgende Voraussetzungen zu erfüllen und nachvollziehbar zu doku -

mentieren :

Nachweis, dass ĂKeine besser geeigneten Flächen verfügbar ñsind

üFür die von der Umwidmung betroffene Ortschaft ist zu dokumentieren,

welche Flächen für eine geplante Siedlungserweiterung in Betracht gezo -

gen werden können .

üDie einzelnen optionalen Erweiterungsflächen sind in der Folge bezüglich

ihrer Eignung für den Widmungszweck zu bewerten (Innen - vor Außen -

entwicklung, kurze Wege zu öffentlichen Einrichtungen, ÖV- Anschluss, é).



üGibt es Erweiterungsflächen im Ortsgebiet, die eine bessere Eignung als

die geplante Umwidmungsfläche aufweisen, ist deren Verfügbarkeit nach -

weislich zu prüfen .

üSind die besser geeigneten Flächen nachweislich nicht verfügbar, so ist

eine Umwidmung der Fläche gemäß den Vorgaben der gesetzlichen

Bestimmungen des §14 Abs.2 Z.18 des NÖ ROG möglich .

Berücksichtigung der absehbaren Entwicklung bei der Ermittlung des

Lärmausmaßes

üFür eine Umwidmung ist eine Grundlagenforschung zum Thema Lärm (Er-

mittlung und Darstellung Lärmbelastung) unter Beiziehung eines Lärmgut -

achters zu erstellen .

üBei der Beurteilung des Lärmausmaßes sind die aktuelle Situation und ab-

sehbare Entwicklungen in der Gemeinde, wie zum Beispiel geänderte Stra -

ßenführungen oder Straßenplanungen, zu berücksichtigen .

üDie Einbeziehung der allgemeinen Verkehrsentwicklung (Verkehrspro -

gnosen ) kann bei absehbaren geringen Veränderungen aufgrund der

geringfügigen Auswirkungen auf die Lärmimmissionen vernachlässigt

werden .

Definition Lärmschutzprojekt/Schutzmaßnahmen

üAuf der Grundlage des Lärmgutachtens sind Lärmschutzmaßnahmen zu

definieren, die die Einhaltung der Lärmgrenzwerte laut Verordnung zum

äquivalenten Dauerschallpegel auf der geplanten Umwidmungsfläche im

Bereich von unbebauten Freiflächen, die dem dauerhaften Aufenthalt von

Personen dienen, gewährleisten können .

ü Im Lärmgutachten ist dazu eine Betrachtung der Lärmbeeinträchtigung in

einer Betrachtungshöhe von 1,5 m Höhe als relevante Bezugsgröße anzu -

geben .
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üDie Einhaltung von Lärmgrenzwerten in Gebäuden und Loggien wird durch

die Vorgaben der OIB -Richtlinie 5 Schallschutz gesichert .

üDer Lärmschutz kann zum Beispiel durch folgende Schutzmaßnahmen

erreicht werden :

- Bepflanzungen
- Abstände
- Schutzwälle
- ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von

angrenzenden Gebieten ñ
- Lärmschutzwände sind zulässig, wenn derselbe Lärmschutz durch op-

tisch besser geeignete Maßnahmen (z . B. bepflanzte Wälle) nicht er -
reicht werden kann .

Sicherstellung von Schutzmaßnahmen

üDie notwendigen Lärmschutzmaßnahmen sind in Form eines Lärmschutz -

projekts zu konkretisieren, mit den GrundeigentümerInnen abzustimmen

und sicherzustellen (Planung und Finanzierung ) .

Sicherstellung der Umsetzung im Flächenwidmungsplan

üDie Sicherstellung der Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen kann durch

die Festlegung von Aufschließungszonen samt entsprechenden

Freigabebedingungen geregelt werden .

üErfolgt die Schutzmaßnahme in Form einer Bepflanzung oder einer

sonstigen Abschirmungsmaßnahme , so kann diese durch die Widmung

Grünland -Grüngürtel mit einer passenden Funktionsbezeichnung (z .B.

Abstandsfläche, Lärmschutzwall, Lärmschutzwand, é) im Flächenwid -

mungsplan sichergestellt werden .

üBei der Umsetzung eines Lärmschutzes in Form einer ĂStruktur und Ausfor -

mung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angrenzenden Gebie -

tenñist ein Bebauungsplan festzulegen und durch eine zeitliche Staffelung

von Aufschließungszonen sicherzustellen, dass die lärmabschirmende Be-

bauung im ersten Umsetzungsschritt erfolgt . Eine Freigabe der durch die

ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von

angrenzenden Gebieten ñgeschützten Bereiche ist erst nach Errichtung

(Rohbau) der ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des

Schalls von angrenzenden Gebieten ñzulässig .
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Sicherstellung der Umsetzung im Bebauungsplan

üZusätzlich ist zur Sicherung des Lärmschutzprojekts bzw . der Schutzmaß -

nahmen die Erstellung eines (Teil - )Bebauungsplans notwendig .

ü In diesem Bebauungsplan sind Festlegungen zur Schaffung einer Ălärm -

schutzoptimierten Bebauungñzu treffen .

üDie Festlegungen eines (Teil - )Bebauungsplans sind auf die Wirkungen des

Lärmschutzprojekts abzustimmen (Bebauungsweise, Gebäudehöhe, é).

üDie Erlassung eines Bebauungsplans bzw . Teilbebauungsplans hat zeit -

gleich mit der Änderung des Flächenwidmungsplans zu erfolgen oder ist als

Freigabebedingung festzulegen .
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3 .1 .3 . Beispiele

Beispiel 3.1 - A: Umwidmung am Ortsrand im Anschluss an die 
Landesstraße B von Grünland - Land - und Forstwirtschaft in 
Bauland - Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Erstwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -Land -
und Forstwirtschaft in Bauland -
Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 2,2 ha

Å Lärmhöchstwerte für die 
Neufestlegung der Widmungsart 
Bauland -Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at



Dokumentation der Bedingungen nach den Bestimmungen des §14 Abs.2 Z.18

des NÖ ROG

Nachweis ĂKeine
besser geeigneten
Flächen verfügbar ñ

ü Im betroffenen Ortsgebiet befinden sich zwei mögliche Erweite -

rungsflächen . 

ü Die Flächen weisen gleichwertige Eignungen auf.

ü Nur eine der Erweiterungsflächen ist nachweislich verfügbar. 

ü Die geeignete und verfügbare Fläche liegt im Bereich von Lärm -

werten über den Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten 

Dauerschallpegel.

ü Der Nachweis , dass keine Flächen im Ortsgebiet eine bessere Eig-

nung als die geplante Umwidmungsfläche aufweisen und verfüg -

bar sind, kann geführt werden. 

Berücksichtigung 

der absehbaren 

Entwicklung bei der 

Ermittlung des 

Lärmausmaßes

ü Für eine Umwidmung ist eine Grundlagenforschung zum Thema 

Lärm unter Beiziehung eines Lärmgutachters zu erstellen. 

ü Bei der Beurteilung des Lärmausmaßes sind neben der aktuellen

Situation auch Verkehrsplanungen mit relevanten Änderungen der

Verkehrsmengen zu berücksichtigen .

Sicherstellung 

Lärmschutzprojekt/

Schutzmaßnahmen

ü Im Zuge der Umwidmung wird Grünland -Grüngürtel -Lärmschutz -

wall (Ggü -LSW) und eine Wohngebietswidmung mit Aufschlie -

ßungszonen definiert.

ü Als zusätzlicher Schutz vor seitlichen Lärmeinstrahlungen wird ein 

Lärmschutzwall geplant.

ü Sicherstellung der ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur 

Abhaltung des Schalls von angrenzenden Gebieten ñ durch Festle -

gungen im Bebauungsplan;

ü Diese Lärmschutzmaßnahmen sind sichergestellt ( Planung/Finan -

zierung ).

Sicherstellung der 

Umsetzung im 

Flächenwidmungs -

plan

Es wird eine schrittweise Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen 

durch folgende zeitliche Abfolge garantiert:

1. Widmung Ggü -Lärmschutzwall

2. Widmung BW zur Lärmquelle + Festlegungen im Bebauungsplan 

zur ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des 

Schalls von angrenzenden Gebietenñ, inkl. Lärmschutzwand im 

BW ïSicherstellung der Umsetzung der Bebauung als ersten 

Schritt durch Festlegungen im Bebauungsplan 

3. Fertigstellung der Bauwerke mit einer ĂStruktur und Ausformung 

der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angrenzenden 

Gebieten ñ im BW 

4. dann erst Umsetzung und Freigabe der Bebauung in BW -A1

Sicherstellung der 

Umsetzung im 

Bebauungsplan

Durch Festlegungen im Bebauungsplan wird bereits bei der Umwid -

mung die Umsetzung des Lärmschutzprojekts für das BW gesichert.

Höchstwert nach §2 

Z1.

Bauland -Wohngebiet 

ü 55 / 45 dB(A) Tag/Nacht

- 18 -



Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.1 - A: Erstwidmung von Bauland 
ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von 
angrenzenden Gebieten ñ/Lªrmschutzwall/AufschlieÇungszonen

Ergebnis:

Die Einhaltung der Grenzwerte 55/45 
dB(A) Tag/Nacht muss durch Lärm -
schutzprojekt und Lärmschutzmaß -
nahmen an diesem Standort gesichert 
werden.

Ą Ein Lärmgutachten als Nachweis für 
die Wirksamkeit des Lärmschutzpro -
jekts bzw. der Lärmschutzmaßnahmen 
ist zu erbringen.

Ą Die Umsetzung des Lärmschutzpro -

jekts und der Lärmschutzmaßnahmen 
(ĂStruktur und Ausformung der Bau -
körper zur Abhaltung des Schalls von 
angrenzenden Gebieten ñ) ist durch die 
Festlegung von Bebauungsbestimmun -
gen in Bebauungsplan und Aufschlie -
ßungszonen sicherzustellen. 
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3 .2 Widmungsfall ĂUmwidmungvon einer Baulandwidmungs -

art in e ine andereñ

3 .2 .1 . Rahmenbedingungen

Die Anwendung dieser Bestimmung (§3 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel in Anlehnung an die Bestimmungen von §14 Abs.2 Z.18 NÖ

ROG) erfolgt unter folgenden Rahmenbedingungen :

üDer äquivalente Dauerschallpegel auf der Widmungsfläche übersteigt die

zulässigen Lärmhöchstwerte nach §2 VO zum äquivalenten Dauer -

schallpegel .

üEs handelt sich um die Umwidmung von einer Baulandwidmungsart in eine

andere Baulandwidmungsart (Wohnbauland) .

üEs kann keine Ausnahmebestimmung nach §3 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel angewendet werden .

üEs sind Ăkeine besser geeigneten Flächenñfür denselben Widmungszweck

verfügbar .

Es ist ein Lärmschutzprojekt zu erstellen . Die Errichtung von Lärmschutz -

wänden ist im Gegensatz zur ĂErstwidmung von Bauland ñjedenfalls zulässig .

3 .2 .2 . Notwendige Voraussetzungen

Beim Widmungsfall ĂUmwidmung von einer Baulandwidmungsart in eine

andere ñ sind im Zuge einer Umwidmung folgende Voraussetzungen zu

erfüllen und nachvollziehbar zu dokumentieren :

Nachweis, dass ĂKeine besser geeigneten Flächen verfügbar ñsind

üFür die von der Umwidmung betroffene Ortschaft ist zu dokumentieren,

welche Flächen für eine geplante Siedlungserweiterung in Betracht

gezogen werden .

üDie einzelnen optionalen Erweiterungsflächen sind in der Folge bezüglich

ihrer Eignung für den Widmungszweck zu bewerten (Innen - vor

Außenentwicklung, kurze Wege zu öffentlichen Einrichtungen, ÖV-

Anschluss, é).
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üGibt es Flächen im Ortsgebiet, die eine bessere Eignung als die geplante

Umwidmungsfläche aufweisen, ist deren Verfügbarkeit nachweislich zu

prüfen .

üSind die besser geeigneten Flächen nachweislich nicht verfügbar, so ist

eine Umwidmung der Fläche gemäß den Vorgaben der gesetzlichen

Bestimmungen des §14 Abs.2 Z.18 des NÖ ROG möglich .

Berücksichtigung der absehbaren Entwicklung bei der Ermittlung des

Lärmausmaßes

üFür eine Umwidmung ist eine Grundlagenforschung zum Thema Lärm (Er-

mittlung und Darstellung Lärmbelastung) unter Beiziehung eines Lärmgut -

achters zu erstellen .

üBei der Beurteilung des Lärmausmaßes sind die aktuelle Situation und ab-

sehbare Entwicklungen in der Gemeinde, wie zum Beispiel geänderte Stra -

ßenführungen oder Straßenplanungen, zu berücksichtigen .

üDie Einbeziehung der allgemeinen Verkehrsentwicklung (Verkehrspro -

gnosen ) kann bei absehbaren geringen Veränderungen aufgrund der

geringfügigen Auswirkungen auf die Lärmimmissionen vernachlässigt

werden .

Definition Lärmschutzprojekt/Schutzmaßnahmen

üAuf der Grundlage des Lärmgutachtens sind Lärmschutzmaßnahmen zu

definieren , die die Einhaltung der Lärmgrenzwerte laut VO zum äqui -

valenten Dauerschallpegel im Bereich der geplanten Umwidmungsfläche

gewährleisten .

ü Im Lärmgutachten ist dazu eine Betrachtung der Lärmbeeinträchtigung in

einer Betrachtungshöhe von 1,5 m Höhe als relevante Bezugsgröße

anzugeben .
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üDer Lärmschutz kann zum Beispiel durch folgende Schutzmaßnahmen

erreicht werden :

- Bepflanzungen

- Abstände

- Schutzwälle

- ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von

angrenzenden Gebieten ñ

- Lärmschutzwände

Sicherstellung von Schutzmaßnahmen

üDie notwendigen Lärmschutzmaßnahmen sind in Form eines Lärmschutz -

projekts zu konkretisieren, mit den GrundeigentümerInnen abzustimmen

und sicherzustellen (Planung und Finanzierung) .

Sicherstellung der Umsetzung im Flächenwidmungsplan

üDie Sicherstellung der Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen kann durch

die Festlegung von Aufschließungszonen und entsprechenden Freigabe -

bedingungen geregelt werden .

üErfolgt die Schutzmaßnahme in Form einer Bepflanzung oder einer

sonstigen Abschirmungsmaßnahme , so kann diese durch die Widmung

Grünland -Grüngürtel mit einer passenden Funktionsbezeichnung im

Flächenwidmungsplan sichergestellt werden .

üBei einer Umsetzung eines Lärmschutzes in Form einer ĂStruktur und

Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angrenzenden

Gebieten ñist die Erstellung eines Bebauungsplans notwendig . Durch die

zeitliche Staffelung von Aufschließungszonen ist sicherzustellen, dass die

lärmabschirmende Bebauung im ersten Umsetzungsschritt erfolgt . Eine

Freigabe der durch die ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur

Abhaltung des Schalls von angrenzenden Gebieten ñgeschützten Bereiche

ist erst nach Errichtung (Rohbau) der ĂStruktur und Ausformung der

Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angrenzenden Gebieten ñzu-

lässig .
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Sicherstellung der Umsetzung im Bebauungsplan

üZusätzlich ist zur Sicherung des Lärmschutzprojekts bzw . der Schutz -

maßnahmen die Erstellung eines (Teil - )Bebauungsplans notwendig .

ü In diesem Bebauungsplan sind Festlegungen zur Schaffung einer ĂStruktur

und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angren -

zenden Gebieten ñzu treffen .

üDie Festlegungen des (Teil - )Bebauungsplans sind auf die Wirkungen des

Lärmschutzprojekts abzustimmen (Bebauungsweise, Gebäudehöhe, é).

üDie Erlassung eines Bebauungsplans oder Teilbebauungsplans hat zeit -

gleich mit der Änderung des Flächenwidmungsplans zu erfolgen oder ist als

Freigabebedingung festzulegen .



Beispiel 3.2 - A: Umwidmung am Ortsrand im Anschluss an die 
Landesstraße B von Bauland - Betriebsgebiet in Bauland - Wohnge -
biet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å  Umwidmung von einer Baulandwid -
mungsart in eine andere Ą

Umwidmung von Bauland -
Betriebsgebiet in Bauland -
Wohngebiet

Å  Umwidmungsflªche Ą 1,9 ha

Å  Lªrmhºchstwerte f¿r die Neufestle-
gung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Bedingungen nach den Bestimmungen von §14 Abs.2 Z.18

NÖ ROG

Nachweis ĂKeine
besser geeigneten
Flächen verfügbar ñ

ü Im betroffenen Ortsgebiet befinden sich vier mögliche Erweite -

rungsflächen. Die Flächen weisen unterschiedliche Eignungen und 

Einschränkungen auf. 

- Fläche 1 ist verfügbar, aber von Hochwasser betroffen. 

- Fläche 2 liegt am Ortsrand, ist landwirtschaftlich genutzt und  

verfügbar.

- Fläche 3 liegt näher an Versorgungsinfrastrukturen, ist aber 

nachweislich nicht verfügbar.

- Fläche 4 liegt am Ortsrand, ist bereits als Bauland -Betriebsgebiet 

gewidmet (Leerstand) und verfügbar.

ü Der Nachweis, dass keine Fläche im Ortsgebiet eine bessere 

Eignung als die geplante Umwidmungsfläche (Fläche 4) aufweist 

und verfügbar ist, kann erbracht werden.

Berücksichtigung 

der absehbaren 

Entwicklung bei der 

Ermittlung des 

Lärmausmaßes

ü Für eine Umwidmung ist eine Grundlagenforschung zum Thema 

Lärm unter Beiziehung eines Lärmgutachters zu erstellen. 

ü Bei der Beurteilung des Lärmausmaßes sind außer der aktuellen 

Situation auch Verkehrsplanungen mit relevanten Änderungen der 

Verkehrsmengen zu berücksichtigen.

Sicherstellung 

Lärmschutzprojekt/

Schutzmaßnahmen

ü Im Zuge der Umwidmung wird eine geänderte Erschließungs -

struktur definiert.

ü Als zusätzliche Schutzmaßnahmen vor seitlichen Lärmeinstrahlun -

gen wird eine geschlossene Bebauung geplant. 

ü Sicherstellung der ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur 

Abhaltung des Schalls von angrenzenden Gebieten ñ durch 

Festlegungen im Bebauungsplan.

Sicherstellung der 

Umsetzung im 

Flächenwidmungs -

plan

Es wird eine schrittweise Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen 

durch folgende zeitliche Abfolge garantiert:

1. Widmung BW zur Lärmquelle + Festlegungen im Bebauungsplan 

zur ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des 

Schalls von angrenzenden Gebieten ñ, inkl. Lªrmschutzwand im 

BW ïSicherstellung der Umsetzung der Bebauung als ersten  

Schritt durch Festlegungen im Bebauungsplan 

2. Fertigstellung der Bauwerke mit einer ĂStruktur und Ausformung 

der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von angrenzenden 

Gebieten ñ im BW 

3. dann erst Umsetzung und Freigabe der Bebauung in BW -A1

Sicherstellung der 

Umsetzung im 

Bebauungsplan

Durch Festlegungen im Bebauungsplan wird bereits bei der 

Umwidmung die Umsetzung des Lärmschutzprojekts gesichert.

Höchstwert nach §2 

Z1.

Bauland -Wohngebiet 

ü 55/45 dB(A) Tag/Nacht
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.2 - A: Umwidmung von einer Bauland -
widmungsart in eine andere 
ĂStruktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von 
angrenzenden Gebieten ñ/Bebauungsplan/ nderung ErschlieÇungsstruktur/
Aufschließungszonen

Ergebnis:

Ą Die Einhaltung der Grenzwerte 55/45 

dB(A) Tag/Nacht muss durch Lärm -
schutzprojekt und Lärmschutzmaß -
nahmen an diesem Standort gesichert 
werden.

Ą Ein Lärmgutachten als Nachweis für 

die Wirksamkeit des Lärmschutzpro -
jekts bzw. der Lärmschutzmaßnahmen 
ist zu erbringen.

Ą Die Umsetzung des Lärmschutzpro -

jekts und der Lärmschutzmaßnahmen 
(ĂStruktur und Ausformung der 
Baukörper zur Abhaltung des Schalls 
von angrenzenden Gebieten ñ) ist 
durch die Festlegung von Bebauungs -
bestimmungen in Bebauungsplan und 
Aufschließungszonen sicherzustellen.
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3 .3 Widmungsfall ĂAusnahmebesonderes ö ffentliches

Interesseñ

3 .3 .1 . Rahmenbedingungen

Die Anwendung dieser Ausnahmebestimmung (Ausnahme nach §3 Abs. 5 VO

zum äquivalenten Dauerschallpegel) kann unter folgenden Rahmenbedin -

gungen erfolgen :

üEs handelt sich um eine Neufestlegung einer Widmungsart Bauland oder es

handelt sich um die Umwidmung von einer Baulandwidmungsart in eine

andere .

üAuf die Leitziele nach §1 NÖ ROG wird Bedacht genommen .

üEin dokumentiertes Ăbesonderes berücksichtigungswürdiges öffentliches

Interesse ñliegt vor.

üDer äquivalente Dauerschallpegel übersteigt nicht das Ătatsächliche

ortsübliche Ausmaß ñ.

üDie ĂRichtwerte für den vorbeugenden Gesundheitsschutz ñvon 65 dB(A)

Tag und 55 dB(A) Nacht werden bei der Umwidmung berücksichtigt .

3 .3 .2 . Notwendige Voraussetzungen

Für die Anwendung der ĂAusnahmebesonderes öffentliches Interesseñsind

im Zuge einer Umwidmung folgende Nachweise zu erbringen :

üNachweis zur ĂBedachtnahme auf die Leitziele ñ nach §1 Abs. 2 NÖ

Raumordnungsgesetz 2014

üNachweis eines Ăbesonderen berücksichtigungswürdigen öffentlichen

Interesses ñ

üNachweis des Ătatsächlichen ortsüblichen Lärmausmaßes ñ
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üNachweis über die Berücksichtigung der ĂRichtwerte für den vorbeugenden

Gesundheitsschutz ñvon 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht

Ą Variante 1: Nachweis, dass die Umwidmungsfläche, auf der die

ĂRichtwerte für den vorbeugenden Gesundheitsschutz ñüberschritten

werden, eine für die Nutzung der Umwidmungsfläche untergeordnete

Funktion und Dimension aufweist .

Ą Variante 2: Nachweis, dass die Lärmbelastung auf der Umwid -

mungsfläche , auf der die ĂRichtwerte für den vorbeugenden

Gesundheitss chutzñüberschritten werden, durch eine Lärm -

schutzmaßnahme auf die ĂRichtwerte für den vorbeugenden

Gesundheitsschutz ñvon 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht reduziert

wird .

Ą Variante 3: Die Umwidmungsfläche, auf der die ĂRichtwerte für den

vorbeu genden Gesundheitsschutz ñüberschritten werden, hat mehr als

nur eine untergeordnete Funktion und Dimension . Dieser Bereich wird

nicht als Bauland gewidmet .

Vorlagen für die Bearbeitung der notwendigen Nachweise finden

sich in Kapitel 4.1. und Kapitel 4.2.
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3 .3 .3 . Überblick Widmungsoptionen

Im folgenden Schema werden die Widmungs - und Handlungsoptionen für den

Widmungsfall ĂAusnahmebesonderes öffentliches Interesseñentlang einer

linearen Lärmquelle am Beispiel eines geplanten Bauland -Kerngebiets

dargestellt .



Beispiel 3.3 - A: Innerörtliche, zentral gelegene Umwidmung im 
geschlossenen Ortsgebiet von Grünland - Gärtnerei in Bauland -
Kerngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å  Neuwidmung von Bauland Ą Umwid -

mung von Grünland -Gärtnerei in 
Bauland -Kerngebiet

Å  Umwidmungsflªche Ą 0,86 ha 

Å  Lªrmhºchstwerte f¿r die Neufest-
legung der Widmungsart Bauland -
Kerngebiet Ą 60/50 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

- 30 -

3 .3 .4 . Beispiele



Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren. 

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2 ïbeispielhafte Aufzäh -

lung:

ü Baulücke innerhalb des geschlossenen Ortsgebiets

ü Lage innerhalb des Hauptorts der Gemeinde, der Versorgungs -

funktion aufweist

ü Anschluss an die technische Infrastruktur vorhanden

ü Lage im Einzugsbereich Nahversorger

ü Lage im Einzugsbereich Volkschule, Neue Mittelschule

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Widmung BW und BK befinden sich in dem abgegrenzten Bereich 

entlang der Landesstraße B mit einem Lärmausmaß über den 

zulässigen Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten 

Dauerschallpegel.

ü Die Fläche der geplanten Umwidmung weist ein untergeordnetes 

Flächenausmaß im Verhältnis zu den bestehenden Wohnbauland -

widmungen in dem abgegrenzten Bereich entlang der Landes -

straße B mit einem Lärmausmaß über den zulässigen Lärm -

höchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel auf.

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Variante 1 : Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeu -

genden Gesundheitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht 

eingehalten werden, bilden nur einen geringen untergeordneten 

Streifen entlang der Straße, der keine relevante Funktion für die 

Gesamtnutzung des Bauland -Kerngebiets aufweist. 

ü Variante 2 : Widmung Bauland -Kerngebiet ïĂlärmschutzoptimier -

te Bebauung ñ (BK-LSB).
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.3 - A: Innerörtliche, zentral gelegene 
Umwidmung im geschlossenen Ortsgebiet von Grünland -Gärtnerei in Bauland ï
Variante 2

Ergebnis:

Grenzwert 60/50 dB(A) Tag/Nacht Ą

kann unter Anwendung der Ausnahme an 
diesem Standort überschritten werden

Richtwert 65/55 dB(A) Tag/Nacht Ą

Durch die Widmung Bauland -Kerngebiet 
ïĂlärmschutzoptimierte Bebauung ñ (BK-
LSB) kann der Lärmschutz auf der 
Gesamtfläche garantiert werden.

Ą Insgesamt kann daher die gesamte 

Fläche unter Anwendung der Ausnahme 
als BK gewidmet werden.

Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.3 - A: Innerörtliche, zentral gelegene 
Umwidmung im geschlossenen Ortsgebiet von Grünland -Gärtnerei in Bauland ï
Variante 1

Ergebnis:

Grenzwert 60/50 dB(A) Tag/Nacht Ą

kann unter Anwendung der Ausnahme an 
diesem Standort überschritten werden

Richtwert 65/55 dB(A) Tag/Nacht Ą Die 

betroffene Fläche hat eine untergeord -
nete Bedeutung auf dem Umwidmungs -
areal. 

Ą Insgesamt kann daher die gesamte 

Fläche unter Anwendung der Ausnahme 
als BK gewidmet werden.
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Beispiel 3.3 - B: Innerörtliche, zentral gelegene Umwidmung im 
geschlossenen Ortsgebiet von private Verkehrsfläche - Parkplatz in 
Bauland - Agrargebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å  Neuwidmung von Bauland: Umwid-
mung von private Verkehrsfläche -
Parkplatz in Bauland -Agrargebiet

Å  Umwidmungsflªche: 0,4 ha 

Å  Lªrmhºchstwerte f¿r die 
Neufestlegung der Widmungsart 
Bauland -Agrargebiet: 55/45 dB(A) 
Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren.

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2 ïbeispielhafte Aufzäh -

lung:

ü Baulücke innerhalb des geschlossenen Ortsgebiets

ü Entwicklung in einem Ort mit Versorgungsfunktion

ü Anschluss an die technische Infrastruktur vorhanden

ü Lage im Bereich der ÖV -Güteklasse D

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Die Widmungen BW, BA und BK befinden sich in dem abgegrenz -

ten Bereich entlang der Landesstraße B mit einem Lärmausmaß 

über den zulässigen Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquiva -

lenten Dauerschallpegel.

ü Die Fläche der geplanten Umwidmung weist ein untergeordnetes 

Flächenausmaß im Verhältnis zu den bestehenden Wohnbau -

landwidmungen in dem abgegrenzten Bereich entlang der 

Landesstraße B mit einem Lärmausmaß über den zulässigen 

Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel 

auf.

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeugenden Gesund -

heitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht eingehalten 

werden, umfasst einen relevanten Teil der Umwidmungsfläche 

(15m Tiefe). Diese Fläche wird weiterhin als Parkplatz genutzt und 

zur Sicherung des Gesundheitsschutzes nicht als Bauland -Agrar -

gebiet gewidmet.
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.3 - B: Innerörtliche, zentral gelegene 
Umwidmung im geschlossenen Ortsgebiet von private Verkehrsfläche - Parkplatz 
in Bauland -Agrargebiet

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

Kann unter Anwendung der Ausnahme 
an diesem Standort überschritten werden

Richtwert 65/55 dB(A) Tag/Nacht Ą Die 

betroffene Fläche hat keine untergeord -
nete Bedeutung für das Umwidmungs -
areal.

Ą Insgesamt kann die Fläche daher bis 

zu dem Richtwert von 65/55 dB(A) 
Tag/Nacht unter Anwendung der 
Ausnahme als BA gewidmet werden. Die 
restliche Fläche verbleibt im Vp.
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Beispiel 3.3 - C:  Innerörtliche, zentral gelegene Umwidmung von 
Grünland - Lagerplatz in Bauland - Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å  Neuwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -La-
gerplatz in Bauland -Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 0,67 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufest -
legung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Bahn

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren.

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2 ïbeispielhafte Aufzäh -

lung:

ü Baulücke innerhalb des geschlossenen Ortsgebiets

ü Entwicklung in einem Ort mit Versorgungsfunktion

ü Anschluss an die technische Infrastruktur vorhanden

ü Lage im Bereich der ÖV -Güteklasse B; Nahbereich Bahnhof

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Die Widmung BW befindet sich in dem abgegrenzten Bereich 

entlang der Bahn mit einem Lärmausmaß über den zulässigen 

Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschall -

pegel.

ü Die Fläche der geplanten Umwidmung weist ein untergeordnetes 

Flächenausmaß im Verhältnis zu den bestehenden 

Wohnbaulandwidmungen in dem abgegrenzten Bereich entlang 

der Bahn mit einem Lärmausmaß über den zulässigen 

Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel 

auf.

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeugenden Gesund -

heitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht eingehalten 

werden, umfasst einen relevanten Teil der Umwidmungsfläche, der 

für die Nutzung als Bauland -Wohngebiet notwendig ist. Für diese 

Fläche sind Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen, die eine Einhal -

tung der Richtwerte für den vorbeugenden Gesundheitsschutz 65 

dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht auf der gesamten Fläche garan -

tieren. Ein Nachweis durch ein Lärmgutachten ist bei Bedarf zu 

erbringen.
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.3 - C: Innerörtliche, zentral gelegene 
Umwidmung von Grünland -Lagerplatz in Bauland -Wohngebiet

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

kann unter Anwendung der Ausnahme an 
diesem Standort überschritten werden

Richtwert 65/55 dB(A) Tag/Nacht Ą Die 

betroffene Fläche hat keine untergeord -
nete Bedeutung auf dem Umwidmungs -
areal.

Ą Insgesamt kann die Fläche daher bis 

zu dem Richtwert von 65/55 dB(A) Tag/ 
Nacht unter Anwendung der Ausnahme 
als BW gewidmet werden. Für die restli -
che Fläche wird ein Nachweis erbracht, 
dass die Lärmimmission auf einem Teil 
der Fläche durch eine Lärmschutzwand 
auf den Richtwert 65/55 dB(A) Tag/ 
Nacht reduziert werden kann.
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Beispiel 3.3 - D:  Baulandabrundung am Siedlungsrand innerhalb 
des Hauptorts; Umwidmung von Grünland - Land - und 
Forstwirtschaft in Bauland - Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å  Neuwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -Land -
und Forstwirtschaft in Bauland -
Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 0,25 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufestle -
gung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) Tag/ 

Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren.

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2 ïbeispielhafte Aufzäh -

lung:

ü kleinräumige Abrundung des Baulandes im Ausmaß von 2.500m²

ü Entwicklung im Hauptort

ü Anschluss an die technische Infrastruktur vorhanden

ü Lage im Bereich der ÖV -Güteklasse D

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Die Widmungen BW und BK befinden sich in dem abgegrenzten 

Bereich entlang der Landesstraße mit einem Lärmausmaß über 

den zulässigen Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten 

Dauerschallpegel.

ü Die Fläche der geplanten Umwidmung weist ein untergeordnetes 

Flächenausmaß im Verhältnis zu den bestehenden Wohnbauland -

widmungen in dem abgegrenzten Bereich entlang der Landes -

straße mit einem Lärmausmaß über den zulässigen Lärmhöchst -

werten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel auf.

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeugenden Gesund -

heitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht eingehalten 

werden, bildet nur einen kleinflächigen, untergeordneten Streifen 

entlang der Straße, der keine relevante Funktion für die Gesamt -

nutzung des Bauland -Wohngebiets aufweist.
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.3 - D: Baulandabrundung am Siedlungsrand 
innerhalb des Hauptorts; Umwidmung von Grünland -Land - und Forstwirtschaft in 
Bauland -Wohngebiet

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

Kann unter Anwendung der Ausnahme 
an diesem Standort überschritten werden

Richtwert 65/55 dB(A) Tag/Nacht Ą Die 

betroffene Fläche hat eine untergeord -
nete Bedeutung auf dem Umwidmungs -
areal.

Ą Insgesamt kann daher die gesamte 

Fläche unter Anwendung der Ausnahme 
als BW gewidmet werden. 
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Beispiel 3.3 - E:  Baulanderweiterung am Ortsrand in einem 
Nebenort ohne Versorgungsfunktion; Umwidmung von Grünland -
Land - und Forstwirtschaft in Bauland - Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Neuwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -Land -
und Forstwirtschaft in Bauland -
Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 1,47 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufestle -
gung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren.

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2

ü Aufgrund der Größe der Fläche (1,5 ha) keine kleinräumige 

Abrundung von Baulandgebieten im Sinne der Ausnahme

ü Ort ohne Versorgungsfunktion

ü Lage außerhalb des Einzugsbereiches der ÖV -Güteklassen A -G 

Ą kein Ăbesonderes berücksichtigungswürdiges öffentliches 

Interesse ñ

Ą keine Ausnahme nach §3 Abs.5 möglich

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Die Widmung BW befindet sich in dem abgegrenzten Bereich 

entlang der Landesstraße mit einem Lärmausmaß über den 

zulässigen Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum äquivalenten 

Dauerschallpegel.

ü Die Fläche der geplanten Umwidmung weist kein untergeordnetes 

Flächenausmaß im Verhältnis zu den bestehenden Wohnbauland -

widmungen in dem abgegrenzten Bereich entlang der Landes -

straße mit einem Lärmausmaß über den zulässigen Lärmhöchst -

werten nach §2 VO zum äquivalenten Dauerschallpegel auf.

Ą Der ªquivalente Dauerschallpegel ¿bersteigt das Ătatsächliche 

ortsübliche Ausma Çñ.

Ą keine Ausnahme nach §3 Abs.5 möglich

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeugenden Gesund -

heitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht eingehalten 

werden, bilden nur einen schmalen, untergeordneten Streifen 

entlang der Straße, der keine relevante Funktion für die Nutzung 

des Bauland -Wohngebiets aufweist.
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Lösung zu Beispiel 3.3 - E: nicht möglich
Ausnahme ĂBesonderes ºffentliches Interesseñ nicht nachweisbar

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą Anwendung der ĂAusnahme ïBesonderes 

öffentliches Interesse ñ ist an diesem Standort nicht zulässig.

Ą Es ist kein Ăbesonderes berücksichtigungswürdiges öffentliches Interesse ñ 

gegeben.

Ą Der äquivalente Dauerschallpegel auf der Widmungsfläche übersteigt das 

Ătatsächliche ortsübliche Lärmausmaß ñ.
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Beispiel 3.3 - F:  Innerörtliche, zentral gelegene Umwidmung im 
geschlossenen Ortsgebiet von private Verkehrsfläche - Parkplatz in 
Bauland - Agrargebiet angrenzend an Bauland - Betriebsgebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Neuwidmung von Bauland: 
Umwidmung von private Verkehrs -
fläche -Parkplatz in Bauland -Agrar -
gebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 0,3 ha 

Å Lärmhöchstwerte für die 
Neufestlegung der Widmungsart 
Bauland -Agrargebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 5 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Auf die Leitziele
nach §1 wird Be-
dacht genommen .

Es ist zu dokumentieren, welche Leitziele in welcher Art und Weise 

betroffen sind. Im Falle von Zielwidersprüchen ist die Entscheidung 

bzw. Interessenabwägung zu dokumentieren.

Ein Ăbesonderes 

berücksichtigungs -

würdiges öffentli -

ches Interesse ñ 

liegt vor. 

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.2 ïBeispielhafte

Aufzählung:

ü Baulücke (0,3 ha) innerhalb des geschlossenen Ortsgebiets

ü Entwicklung in einem Ort mit Versorgungsfunktion

ü Anschluss an die technische Infrastruktur vorhanden

ü Lage im Bereich der ÖV -Güteklasse C

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt nicht das 

Ătatsächliche orts -

übliche Ausmaß ñ.

Nachweis gemäß Vorgehensweise Kapitel 4.3

ü Die Widmungen BW, BA und BK befinden sich in dem abgegrenz -

ten Bereich entlang der Landesstraße B mit einem Lärmausmaß 

über den zulässigen Lärmhöchstwerten nach §2 VO zum 

äquivalenten Dauerschallpegel.

ü Die Umwidmungsfläche wird zusätzlich durch die Emissionen des 

direkt angrenzenden Betriebsgebiets beeinträchtigt.

ü Es besteht daher auf der geplanten Umwidmungsfläche durch die 

Lage im Immissionsbereich der Straße und im Immissionsbereich 

des Betriebsgebiets ein anderes Lärmausmaß. 

Ą Die geplante Umwidmung steht nicht im untergeordneten 

Verhältnis zu der bestehenden Wohnbaulandwidmung im 

abgegrenzten Bereich des erhöhten Lärmausmaßes des Be -

triebsgebiets und der Landesstraße.

Ą keine Ausnahme nach §3 Abs.5 möglich

Der äquivalente 

Dauerschallpegel 

übersteigt auf 

Teilbereichen die 

ĂRichtwerte für den 

vorbeugenden 

Gesundheitsschutz ñ 

von 65 dB(A) Tag 

und 55 dB(A) 

Nacht.

ü Die Fläche, auf der die Richtwerte für den vorbeugenden Gesund -

heitsschutz 65 dB(A) Tag und 55 dB(A) Nacht nicht eingehalten 

werden, umfasst einen relevanten Teil der Umwidmungsfläche 

(15m Tiefe). Diese Fläche wird weiterhin als Parkplatz genutzt und 

zur Sicherung des Gesundheitsschutzes nicht als Bauland -Agrar -

gebiet gewidmet. 
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Lösung zu Beispiel 3.3 - F: nicht möglich
Ausnahme ĂBesonderes ºffentliches Interesseñ nicht nachweisbar

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą Anwendung der ĂAusnahme ïBesonderes 

ºffentliches Interesseñ ist an diesem Standort nicht zulªssig.

Ą Der äquivalente Dauerschallpegel auf der Widmungsfläche übersteigt das 

Ătatsächliche ortsübliche Lärmausmaß ñ, da er durch die LandesstraÇe und durch 
das angrenzende Betriebsgebiet verursacht wird.
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3 .4 Widmungsfall ĂAusnahmeSchienenverkehrsbonus ñ

3 .4 .1 . Rahmenbedingungen

Die Anwendung dieser Ausnahmebestimmung (Ausnahme nach §3 Abs. 3 VO

zum äquivalenten Dauerschallpegel) kann unter folgenden Rahmenbedin -

gungen erfolgen :

üEs handelt sich um eine Neufestlegung von Bauland, oder es handelt sich

um die Umwidmung von einer Baulandwidmungsart in eine Wohnbau -

landwidmung .

üDie Immissionen im Umwidmungsbereich werden hauptsächlich durch

Schienenverkehr verursacht .

üDer äquivalente Dauerschallpegel im Umwidmungsbereich übersteigt die

Lärmhöchstwerte nach §2 um max . 5 dB(A) .

Werden diese Rahmenbedingungen erfüllt, kann eine Umwidmung ohne die

Festlegung von Lärmschutzmaßnahmen auch auf der Fläche erfolgen, auf der

der Lärmhöchstwert um max . 5 dB(A) überschritten wird .

3 .4 .2 . Notwendige Voraussetzungen

Für die Anwendung der ĂAusnahmeSchienenverkehrsbonusñsind daher im

Zuge einer Umwidmung folgende Nachweise zu erbringen :

üEs ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Immissionen hauptsächlich

durch Schienenverkehr verursacht werden .

üDies ist durch die Prüfung allfälliger nahe gelegener anderer Lärmquellen

und deren Auswirkungen möglich .
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üNachweis zur Berücksichtigung der max . Erhöhung der Lärmhöchstwerte

nach §2 um max . 5 dB(A)

Ą Variante 1: Widmung von Abstandsflächen (Ggü, Vp, é), auf jenen

Flächen auf denen die Lärmhöchstwerte um mehr als 5 dB(A)

überschritten werden .

Ą Variante 2: Nachweis, dass auf der Fläche, auf der die Lärmhöchstwerte

um mehr als 5 dB(A) überschritten werden, durch eine Lärmschutz -

maßnahme die Lärmbelastung auf die Lärmhöchstwerte plus max . 5

dB(A) reduziert wird .

Hinweise :

1. Bei der Ermittlung der Lärmemissionen durch Schienenverkehr ist

darauf zu achten, dass in der Darstellung von Lärmkarten der

Schienenverkehrsbonus im Ausmaß von 5 dB(A) oftmals bereits abgezogen

wurde . Dies liegt vor, wenn der Beurteilungspegel Lr in der Plandarstellung

dargestellt wurde .

2. Eine Kombination der Ausnahme des Schienenverkehrsbonus mit der

Ausnahme bei speziellen Festlegungen im Bebauungsplan ist rechtlich nicht

zulässig .
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Beurteilungspegel Lr: Schallpegel zur Beurteilung einer Schallimmission ï
Er wird aus dem auf einem für den festgelegten 
Zeitabschnitt bezogenen A -bewerteten äquivalenten 
Dauerschallpegel berechnet und gegebenenfalls mit 
Anpassungswerten versehen (z.B. dem Schienen -
bonus ).

Lr = LdB(A) ï5 dB
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3 .4 .3 . Überblick Widmungsoptionen

Im folgenden Schema werden die Widmungs und Handlungsoptionen für den

ĂWidmungsfall ï Ausnahme Schienenverkehrsbonusñentlang der Bahn am

Beispiel eines geplanten Bauland -Wohngebiets dargestellt .

Lärmquelle ĄĄĄĄ Lärmausbreitung auf den Flächen entlang der Bahn
Bahn



Beispiel 3.4 - A: Großflächige Umwidmung am Ortsrand im Nah -
bereich der Bahn von Grünland - Land - und Forstwirtschaft in 
Bauland - Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Neuwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -Land -
und Forstwirtschaft in Bauland -
Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 1,93 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufest -
legung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Bahn

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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3 .4 .4 . Beispiele



Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 3 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Die Immissionen werden
hauptsächlich durch Schie -
nenverkehr verursacht .

Nachweis, dass die Immissionen auf der Fläche hauptsächlich 

durch Schienenverkehr verursacht werden.

ü Bahn ist die einzige Lärmquelle im Nahbereich

Der Höchstwert nach §2   

Z. 1 darf um max. 5 dB(A) 

überschritten werden.

Variante 1:

ü Widmung einer Abstandsfläche bis zum erlaubten 

Höchstwert 60/50 dB(A) Tag/Nacht 
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.4 - A: Ausnahme Schienenbonus 
Einhaltung Grenzwerte + max. 5 dB(A)/Widmung Abstandsfläche
Variante 1ïohne Lärmschutzmaßnahme

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

Kann unter Anwendung der Ausnahme 
an diesem Standort um max. 5dB(A) 
überschritten werden

Ą Insgesamt kann daher die Fläche, auf 

der die Lärmgrenzwerte 60/50 dB(A) 
eingehalten werden, unter Anwendung 
der Ausnahme als BW gewidmet werden.

Ą Die restliche Fläche, auf der die Lärm -

grenzwerte laut Ausnahme nicht einge -
halten werden können, wird als Ab -
standsfläche (Ggü -Abstandsgrün) 
gewidmet.



Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.4 - A: Ausnahme Schienenbonus 
Lärmschutzmaßnahme/Einhaltung Grenzwerte + max. 5 dB(A)
Variante 2 ïmit Lärmschutzmaßnahme

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

Kann unter Anwendung der Ausnahme 
an diesem Standort um 5 dB(A) 
überschritten werden

Ą Durch eine Lärmschutzmaßnahme 

(Lärmschutzwall) kann die Lärmbe -
lastung auf die Lärmhöchstwerte plus 
5 dB(A) auf einer größeren Fläche 
reduziert werden.

Ą Insgesamt kann die Fläche, auf der 

durch die Lärmschutzmaßnahme die 
Lärmgrenzwerte 60/50 dB(A) eingehalten 
werden, unter Anwendung der Ausnahme 
als BW gewidmet werden.

Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 3 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Die Immissionen werden
hauptsächlich durch Schie -
nenverkehr verursacht .

Nachweis, dass die Immissionen auf der Fläche 

hauptsächlich durch Schienenverkehr verursacht werden.

ü Bahn ist die einzige Lärmquelle im Nahbereich

Der Höchstwert nach §2    

Z. 1 darf um max. 5 dB(A) 

überschritten werden.

Variante 2:

ü Errichtung einer Lärmschutzmaßnahme in Form eines 

Lärmschutzwalls

ü Nachweis der Änderung der Lärmgrenzwerte durch ein 

Lärmgutachten

ü Widmung einer Abstandsfläche bis zum erlaubten 

Höchstwert 60/50 dB(A) Tag/Nacht
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Beispiel 3.4 - B: Großflächige Umwidmung im Ortsgebiet im 
Nahbereich der Bahn von Bauland - Betriebsgebiet in Bauland -
Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Umwidmung von Bauland Ą

Umwidmung von Bauland -Betriebs -
gebiet in Bauland -Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 1,15 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufest -
legung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) 

Tag/Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Bahn

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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Dokumentation der Nachweise zur Ausnahme §3 Abs. 3 VO zum äquivalenten

Dauerschallpegel

Die Immissionen werden
hauptsächlich durch Schie -
nenverkehr verursacht .

Nachweis, dass die Immissionen auf der Fläche hauptsäch -

lich durch Schienenverkehr verursacht werden.

ü Bahn ist die Hauptlärmquelle im Nahbereich.

ü Die Gemeindestraßen sind keine Durchzugsstraßen und 

weisen ausschließlich Ziel - und Quellverkehr im unterge -

ordneten Ausmaß auf.

Der Höchstwert nach §2   

Z. 1 darf um 5dB(A) 

überschritten werden.

ü Widmung einer Abstandsfläche bis zum erlaubten 

Höchstwert 60/50 dB(A) Tag/Nacht 
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Lösungsmöglichkeit zu Beispiel 3.4 - B: Ausnahme Schienenbonus 
Einhaltung Grenzwerte + max. 5 dB(A)/Widmung Abstandsfläche

Ergebnis:

Grenzwert 55/45 dB(A) Tag/Nacht Ą

Kann unter Anwendung der Ausnahme 
an diesem Standort um 5dB(A) 
überschritten werden

Ą Insgesamt kann die Fläche auf der die 

Lärmgrenzwerte 60/50 dB(A) eingehalten 
werden unter Anwendung der Ausnahme 
als BW gewidmet werden.

Ą Die restliche Fläche, auf der die 

Lärmgrenzwerte laut Ausnahme nicht 
eingehalten werden können, wird als 
Abstandsfläche (Ggü -Abstandsgrün) 
gewidmet.



3 .5 Widmungsfall ĂAusnahmeBebauungsplanbonusñ

3 .5 .1 . Rahmenbedingungen

Die Anwendung dieser Ausnahmebestimmung (Ausnahme nach §3 Abs. 4 VO

zum äquivalenten Dauerschallpegel) kann unter folgenden Rahmen -

bedingungen erfolgen :

üEs handelt sich um eine Neufestlegung der Widmungsart Bauland, oder es

handelt sich um die Umwidmung von einer Baulandwidmungsart in eine

andere .

üDie Immissionen im Umwidmungsbereich werden nicht hauptsächlich durch

Schienenverkehr verursacht .

üDer äquivalente Dauerschallpegel übersteigt die Lärmhöchstwerte nach §2

um max . 5 dB(A) .

Werden diese Rahmenbedingungen erfüllt, kann eine Umwidmung bei

Verordnung von lärmmindernden Festlegungen im Bebauungsplan auch auf

der Fläche erfolgen, auf der die Lärmhöchstwerte um max . 5 dB(A)

überschritten werden .

3 .5 .2 . Notwendige Voraussetzungen

Für die Anwendung der ĂAusnahmeBebauungsplanbonusñsind im Zuge einer

Umwidmung folgende Nachweise zu erbringen :

Nachweis eines erhöhten Lärmschutzes durch Maßnahmen im

Bebauungsplan

üDurch die Kombination von bestimmten Bebauungsstrukturen und

Gebäudehöhen kann eine Reduktion der Lärmbeeinträchtigung erzielt

werden . Durch geschlossene Bebauungsstrukturen kann jedenfalls von

einer Lärmreduktion im Ausmaß von bis zu 5 dB(A) ausgegangen werden .

Ein gesonderter Nachweis durch einen Lärmgutachter ist bei einem

Lärmschutz durch eine geschlossene Bebauungsweise daher nicht

notwendig .
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üAllfällige seitliche Einstrahlungen von Lärmimmissionen sind bei der

Festlegung im Bebauungsplan zu berücksichtigen .

Zur Reduktion der Lärmeinwirkung können folgende Festlegungen im

Bebauungsplan getroffen werden :

- Geschlossene Bebauungsweise

- Gebäudehöhe

- Anbaupflicht an die Baufluchtlinie/Straßenfluchtlinie

- Struktur und Ausformung der Baukörper zur Abhaltung des Schalls von

angrenzenden Gebieten

- Gestaltung von Einfriedungen, Einfriedungshöhe

- Anordnung von Nebengebäuden

Werden diese Maßnahmen erfüllt, sind keine zusätzlichen Lärmunter -

suchungen notwendig ! Es wird davon ausgegangen, dass eine Reduktion der

Lärmbelastung bis zu 5 dB(A) durch Maßnahmen im Bebauungsplan erreicht

werden kann .

Die Widmung kann auch auf der Fläche erfolgen, auf der der Lärmhöchstwert

um 5 dB(A) überschritten wird .

Liegt eine höhere Lärmimmission vor, so ist für diese Flächen folgende

Vorgehensweise möglich :

üWidmung von Abstandsflächen (z .B. Grünland -Grüngürtel -Abstandsgrün)

üWidmung von Bauland mit Lärmschutzmaßnahmen und Nachweis der Wirk -

samkeit durch ein Lärmgutachten .

Hinweis :

Eine Kombination der Ausnahme des Schienenverkehrsbonus mit der

Ausnahme bei speziellen Festlegungen im Bebauungsplan ist rechtlich nicht

zulässig .
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3 .5 .3 . Überblick Widmungsoptionen

Im folgenden Schema werden die Widmungs - und Handlungsoptionen für den

ĂWidmungsfall ïAusnahme Bebauungsplanbonusñam Beispiel eines geplan -

ten Bauland -Wohngebiets dargestellt .

Lärmquelle ĄĄĄĄ Lärmausbreitung auf den Flächen entlang der Straße
Straße



Beispiel 3.5 - A: Großflächige Umwidmung im Ortsgebiet im 
Nahbereich der Bahn von Bauland - Betriebsgebiet in Bauland -
Wohngebiet

Rechtsstand Geplante Änderung

Å Neufestlegung von Bauland Ą

Umwidmung von Grünland -Land -
und Forstwirtschaft in Bauland -
Wohngebiet

Å Umwidmungsfläche Ą 0,98 ha

Å Lärmhöchstwerte für die Neufest -
legung der Widmungsart Bauland -
Wohngebiet Ą 55/45 dB(A) Tag/ 

Nacht

Bestandsituation: Lärmemissionen Straße

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Tag lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at

Annäherung äquiv. Dauerschallpegel bei 
Nacht lt. Lärmrechner oder Lärminfo.at
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3 .5 .4 . Beispiele




















































































